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(54) SYSTEM UMFASSEND EINE TASCHE UND EINEN AUS DIESER ENTNEHMBAREN 
WERTSACHENBEHÄLTER

(57) Die Erfindung betrifft ein System umfassend ei-
ne Tasche (10) und einen aus dieser entnehmbaren
Wertsachenbehälter (30). Für einen erhöhten Diebstahl-
schutz ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Ta-
sche (10) mit einem ersten Signalmodul (22) und der

Wertsachenbehälter (30) mit einem zweiten Signalmodul
(32) versehen sind, die über eine Signalverbindung (20)
miteinander kommunizieren und dass wenigstens eines
der Signalmodule (22; 32) mit einer Alarmvorrichtung
(26; 36) versehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System umfassend ei-
ne Tasche und einen aus dieser entnehmbaren Wertsa-
chenbehälter gemäß dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.
[0002] Ein gattungsgemäßes System ist aus der US
2011/233 253 A1 bekannt. Bei diesem bekannten Sys-
tem ist der Wertsachenbehälter mitsamt der Tasche mit-
tels eines Kabelschlosses an einem festen Gegenstand
befestigbar.
[0003] Aus der DE 200 03 583 U1 ist ein System zur
Überwachung von Gepäckstücken bekannt, bei dem ei-
ne mit einem Funkempfänger versehene Hauptstation
mehrere mit Sendern versehene, als Nebenstationen
fungierende Gepäckstücke derart überwacht, dass bei
Überschreitung einer vorgegebenen Distanz ein Alarm
ausgelöst wird.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein System mit
einer Tasche und einem aus dieser entnehmbaren Wert-
sachenbehälter diebstahlssicher und gleichzeitig benut-
zerfreundlich zu gestalten.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein System mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind in den darauf bezogenen
Unteransprüchen angegeben.
[0006] Mit der vorliegenden Erfindung ist es für einen
Benutzer oder eine Benutzerin möglich, ein unerlaubtes,
eine einstellbare Distanz überschreitendes Entfernen
des Wertsachenbehälters von der Tasche und optional
auch umgekehrt ein unerlaubtes Entfernen der Tasche
zum Wertsachenbehälter zu überwachen und zu signa-
lisieren. Dadurch kann ein Diebstahl sofort entdeckt und
verfolgt werden. Dadurch, dass zumindest die Tasche
oder der Wertsachenbehälter mit einer Alarmvorrichtung
versehen sind, wird ein Diebstahl des Wertsachenbehäl-
ters bevorzugt durch einen sehr lauten Signalton und op-
tional ergänzend durch ein gut erkennbares optisches
Signal signalisiert. Ein Dieb oder Räuber, der sich mit
dem Wertsachenbehälter von der Tasche entfernt, wird
somit aufgrund des lauten Signaltons eindeutig erkenn-
bar und verfolgbar.
[0007] Umgekehrt bemerkt beispielsweise auch eine
Kundin, die mit ihrem beispielsweise von ihrem Geldbeu-
tel gebildeten Wertsachenbehälter gerade an der Kasse
eines Ladens steht, auch, wenn ihre Tasche, die sie bei-
spielsweise neben sich abgestellt hatte, unerlaubt von
ihr entfernt wird.
[0008] Erfindungsgemäß ist ferner vorgesehen, dass
die Alarmvorrichtungen an der Tasche und/oder am
Wertsachenbehälter mittels einer Aktivierungsvorrich-
tung aktivierbar oder deaktivierbar sind. Durch eine tem-
poräre Deaktivierung kann verhindert werden, dass ein
Alarm an einer der Alarmvorrichtungen ausgelöst wird,
wenn das Entfernen des Wertsachenbehälters von der
Tasche vom Benutzer legitimiert wurde. Diese Situation
kann beispielsweise eintreten, wenn der Benutzer seine
Tasche oder seinen Wertsachenbehälter bewusst an ei-

ne vertrauenswürdige Person übergibt und diese sich
damit legitim in eine größere Distanz entfernen darf. Die-
se Situation kann auch eintreten, wenn der Benutzer oder
die Benutzerin beispielsweise einen Teil des Systems
gegen ein anderes Teil auswechseln möchte - beispiels-
weise den Wertsachenbehälter (beispielsweise seinen
Geldbeutel oder seine Brieftasche) in Verbindung mit ei-
ner anderen Tasche benutzen will.
[0009] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
ist vorgesehen, dass die zulässige Distanz zwischen der
Tasche und dem Wertsachenbehälter vom Benutzer ein-
stellbar ist. Hierdurch kann der jeweiligen Benutzungs-
situation Rechnung getragen werden - beispielsweise ei-
ne sehr kurze Distanz bei einem Aufenthalt in einer Mas-
senveranstaltung oder in öffentlichen Verkehrsmitteln
oder eine etwas größere Distanz beim Shopping-Aufent-
halt in einem nicht zu dicht bevölkerten Einkaufszentrum.
[0010] Eine mögliche Ausgestaltungsform einer Akti-
vierungsvorrichtung für die Signalmodule besteht darin,
dass am Signalmodul oder an einer separaten, mit dem
Signalmodul drahtlos oder drahtgebundenen verbunde-
nen Eingabevorrichtung ein Code, wie beispielsweise ein
Zahlen-Code eingebbar ist. Eine weitere besonders vor-
teilhafte Ausgestaltungsform eine Aktivierungsvorrich-
tung besteht in einer Eingabevorrichtung für ein biome-
trisches Signal, beispielsweise einen Fingerabdrucksen-
sor, der insbesondere vorteilhaft mit einem übrigen, einer
anderen Funktion dienenden Bauteil der Tasche oder
des Wertsachenbehälters verbunden ist. So kann bei-
spielsweise eine biometrische Eingabevorrichtung un-
sichtbar an einer Schließvorrichtung der Tasche oder des
Wertsachenbehälters oder an einer Befestigung eines
Griffs der Tasche oder an einem im Bodenbereich der
Tasche angeordneten Fuß zum Abstellen der Tasche
angeordnet sein. Hierdurch ist dem Benutzer ein von der
Umgebung unbemerktes Aktivieren oder Deaktivieren
der Alarmvorrichtungen möglich.
[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltungs-
form des erfindungsgemäßen Systems ist vorgesehen,
dass die Signalmodule an der Tasche und/oder am Wert-
sachenbehälter verdeckt angeordnet sind. Dies kann
beispielsweise dadurch erfolgen, dass die Tasche
und/oder der Wertsachenbehälter eine verdeckte dop-
pelwandige Aufnahme für die Signalmodule aufweisen.
Eine verdeckte Anordnung kann auch dadurch realisiert
werden, dass die Signalmodule in Form eines Funktions-
teils der Tasche und/oder des Wertsachenbehälters -
beispielsweise einem Zierknopf oder einer Versteifungs-
platte im Bodenbereich - oder in Form einer besonderen
Münze ausgebildet sind.
[0012] Gemäß einer ersten vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Systems ist vorgesehen,
dass das Signalmodul am Wertsachenbehälter einen
Sender und das Signalmodul an der Tasche einen Emp-
fänger aufweist. Durch diese Ausführungsform ist der
häufigste Nutzungsfall abgedeckt, bei dem ein Wertsa-
chenbehälter aus einer Tasche entwendet wird.
[0013] Vorzugweise ist jedoch auch das Signalmodul
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am Wertsachenbehälter mit einem Empfänger und die
Tasche mit einem Sender ausgestattet, so dass sich mit-
tels des Empfängers am Wertsachenbehälter auch eine
entwendete oder verlorene Tasche orten lässt.
[0014] Gemäß einer besonders vorteilhaften Weiter-
entwicklung des erfindungsgemäßen Systems ist vorge-
sehen, dass die Sender am Wertsachenbehälter
und/oder an der Tasche zusätzlich mittels eines mobilen
Endgeräts, beispielsweise eines Smartphones oder ei-
nes Tablets ortbar sind. Hierdurch können bei einem
Diebstahl oder Raub der Tasche mit dem darin befindli-
chen Wertsachenbehälter die Tasche und der Wertsa-
chenbehälter unabhängig voneinander mittels eines
Empfängers im mobilen Endgerät geortet werden. Hier-
durch können beispielsweise der Polizei sehr schnell
konkrete Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Ta-
sche oder des Wertsachenbehälters und somit zur Er-
greifung eines Diebes oder Räuber gegeben werden.
[0015] Gemäß einer vorteilhaften Weiterentwicklung
des erfindungsgemäßen Systems ist vorgesehen, dass
die Alarmvorrichtung einen akustischen Signalgeber
und/oder einen optischen Signalgeber umfasst.
[0016] Gemäß einer weiteren Fortentwicklung des er-
findungsgemäßen Systems ist vorgesehen, dass die Ta-
sche und/oder der Wertsachenbehälter mittels einer
Schließvorrichtung verschließbar sind, die ebenfalls nur
durch Eingabe eines Codes oder eines biometrischen
Signals zu öffnen sind. Dadurch wird verhindert, dass ein
Dieb auf der Flucht die Tasche oder den Wertsachenbe-
hälter öffnet, das Geld und die Wertsachen entnimmt und
den Wertsachenbehälter und/oder die Tasche anschlie-
ßend wegwirft. In diesem Fall bleibt ihm nur die Wahl,
die Tasche und/oder den Wertsachenbehälter ungeöff-
net wegzuwerfen, wodurch er aber auch letztendlich oh-
ne den gewünschten Erfolg bleibt, da die Tasche
und/oder der Wertsachenbehälter vom Besitzer mittels
des Smartphones oder mittels des Empfängers des je-
weils anderen Teils des Systems (Wertsachenbehälter
oder Tasche) schnell geortet und wiedergefunden wer-
den kann.
[0017] Abgesehen von einer reiß- und schnittfesten
Ausgestaltung der Tasche und/oder des Wertsachenbe-
hälters ist es weiterhin vorteilhaft, wenn diese aus einem
feuerfesten Material bestehen und wenn diese wasser-
dicht sind und gegebenenfalls zusätzlich über einen ins-
besondere bei starker Nässeeinwirkung wirksam wer-
denden Auftriebskörper verfügen.
[0018] Das erfindungsgemäße System kann sowohl
als fest zugeordnetes Ensemble aus einer Tasche und
einem Wertsachenbehälter von einem Hersteller ange-
boten werden. Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfin-
dung jedoch auch möglich, die Tasche und/oder den
Wertsachenbehälter erst nachträglich als Nachrüstlö-
sung mit einem Sender-Empfängersystem auszustatten.
[0019] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
des erfindungsgemäßen Systems unter Bezugnahme
auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Ansicht ei-
ner Tasche mit einem darin aufgenommenen
Wertsachen-Behälter,

Fig. 2 die Tasche gemäß Fig. 1 mit daraus entnom-
menem WertsachenBehälter,

Fig. 3 eine vergrößerte schematische Darstellung ei-
nes Signalmoduls der Tasche und

Fig. 4 eine vergrößerte schematische Darstellung ei-
nes Signalmodul des Wertsachenbehälters.

[0020] In Figur 1 ist eine Tasche 10 gezeigt, die zum
Tragen durch einen Benutzer oder eine Benutzerin mit
zwei Griffen 12 versehen ist. Die Griffe 12 sind durch
knopf- oder nietenartige Befestigungen 14 mit der Ta-
sche 10 verbunden. Die Tasche 12 ist mittels einer La-
sche 16 und einer daran befestigten Schließvorrichtung
18 verschließbar. Die Schließvorrichtung 18 steht in ge-
schlossenem Zustand mit einer nicht dargestellten, an
einer Wand der Tasche 10 angeordneten Halterung im
Eingriff.
[0021] Die Tasche 10 ist in Figur 1 an einer Seitenwand
an zwei Stellen aufgebrochen dargestellt. Im linken auf-
gebrochen dargestellten Teil der Tasche 10 ist ein in der
Tasche 10 befindlicher Wertsachenbehälter 30 darge-
stellt.
[0022] Im rechten aufgebrochen dargestellten Teil der
Tasche 10 ist ein erstes Signalmodul 22 dargestellt, das
vorzugsweise verdeckt in einer doppelwandigen Aufnah-
me der Tasche 10 angeordnet ist.
[0023] Der Wertsachenbehälter 30 ist mittels einer
Schließvorrichtung 34 verschließbar. Er ist in seinem
rechten Teil ebenfalls aufgebrochen dargestellt, wodurch
ein vorzugsweise verdeckt in einer doppelwandige Auf-
nahme im Inneren des Wertsachenbehälters 30 ange-
ordnetes zweites Signalmodul 32 sichtbar wird.
[0024] In Figur 2 ist der Wertsachenbehälter 30 aus
der Tasche 10 entnommen worden. Dabei stehen das in
der Tasche 10 angeordnete erste Signalmodul 22 und
das im Wertsachenbehälter 30 angeordnete zweite Sig-
nalmodul 32 in einer drahtlosen Signalverbindung 20.
[0025] In den Figuren 3 und 4 sind das erste Signalm-
odul 22 und das zweite Signalmodul 32 vergrößert dar-
gestellt.
[0026] Das in Figur 3 dargestellte erste Signalmodul
22 weist einen Sender 27 und einen Empfänger 28 auf.
Das erste Signalmodul 22 verfügt ferner über eine Akti-
vierungsvorrichtung 25, die in einer ersten Alternative
von einer Tastatur 25A zur Eingabe eines Zahlencodes
und in einer zweiten Alternative von einer Eingabevor-
richtung 25B für ein biometrisches Signal - im vorliegen-
den Beispiel von einem Fingerabdrucksensor - gebildet
wird. Die Aktivierungsvorrichtungen 25A und 25B kön-
nen wahlweise alternativ benutzt werden. Das erste Si-
gnalmodul 22 weist ferner eine Alarmvorrichtung 26 auf,
die mittels der Aktivierungsvorrichtungen 25, 25A, 25B
aktivierbar oder deaktivierbar ist. Eine Zentraleinheit 29
des ersten Signalmoduls 22 enthält einen Programm-
speicher und einen Datenspeicher. Der Datenspeicher
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speichert die eigene Codierung des ersten Signalmoduls
22 und die Codierung des zweiten Signalmoduls 32. Der
Datenspeicher speichert ferner die vom Benutzer ein-
stellbare Distanz D, bei deren Überschreiten bei gleich-
zeitig aktivierter Alarmeinrichtung 26 bzw. 36 ein Alarm
an der Alarmvorrichtung 26 ausgelöst wird. Der Daten-
speicher speichert weiterhin den über die Aktivierungs-
vorrichtung 25, 25A oder 25B eingebbaren Code. Der
Programmspeicher speichert eine Software zur Koordi-
nierung aller vorstehend beschriebenen Komponenten
des ersten Signalmoduls 22.
[0027] Das in Figur 4 dargestellte zweite Signalmodul
32 weist einen Sender 37 und einen Empfänger 38 auf.
Es verfügt ferner über eine Aktivierungsvorrichtung 35,
die in einer ersten Alternative von einer Tastatur 35A zur
Eingabe eines Zahlencodes und in einer zweiten Alter-
native von einer Eingabevorrichtung 35B für ein biome-
trisches Signal - im vorliegenden Beispiel von einem Fin-
gerabdrucksensor - gebildet wird. Das zweite Signalm-
odul 32 weist ferner eine Alarmvorrichtung 36 auf, die
mittels der Aktivierungsvorrichtungen 35, 35A, 35B akti-
vierbar oder deaktivierbar ist. Eine Zentraleinheit 39 des
zweiten Signalmoduls 32 enthält einen Programmspei-
cher und einen Datenspeicher. Der Datenspeicher spei-
chert die eigene Codierung des zweiten Signalmoduls
32 und die Codierung des ersten Signalmoduls 22. Der
Datenspeicher speichert ferner die vom Benutzer ein-
stellbare Distanz D, bei deren Überschreiten bei gleich-
zeitig aktivierter Alarmeinrichtung 36 bzw. 26 ein Alarm
ausgelöst wird. Der Datenspeicher speichert weiterhin
den über die Aktivierungsvorrichtung 35, 35A oder 35B
eingebbaren Code. Der Programmspeicher speichert ei-
ne Software zur Koordinierung aller vorstehend be-
schriebenen Komponenten des ersten Signalmoduls 32.
[0028] Das vorstehend beschriebene Beispiel, in dem
sowohl das erste Signalmodul 22 als auch das zweite
Signalmodul 32 jeweils mit einem Sender 27 bzw. 37 und
mit einem Empfänger 28 bzw. 38 ausgestattet sind, stellt
die am weitesten fortgeschrittene Ausgestaltungsform
eines erfindungsgemäßen Systems dar, bei dem in bei-
den Richtungen ein Verlust des jeweils anderen Teils -
der Tasche 10 oder des Wertsachenbehälters 30 - er-
kannt und umgehend signalisiert wird.
[0029] In einer einfacheren Ausführungsform ist das
erste Signalmodul 22 nur mit einem Empfänger 28 und
das zweite Signalmodul 32 nur mit einem Sender 37 aus-
gestattet, wodurch der häufigere Fall des Diebstahls ei-
nes Wertsachenbehälters 30, beispielsweise einer Geld-
börse oder einer Brieftasche, aus einer Tasche 10 ab-
gedeckt ist.
[0030] In einer noch vorteilhafteren Variante ist in das
erfindungsgemäße System zusätzlich ein mobiles End-
gerät 40 eingebunden, das beispielsweise von einem
Smartphone oder einem Tablet gebildet ist, auf dem ein
entsprechendes Programm (eine App) gespeichert ist,
welche bei Überschreiten einer einstellbaren maximalen
Distanz des mobilen Endgeräts 40 zur Tasche 10
und/oder zum Wertsachenbehälter 30 oder bei Über-

schreiten der maximal zulässigen Distanz D zwischen
der Tasche 10 und dem Wertsachenbehälter 30 mit ei-
nem für den Benutzer sofort wahrnehmbaren akusti-
schen Signal aktiviert wird und den Sender 27 des ersten
Signalmoduls 22 bzw. den Sender 37 des zweiten Sig-
nalmoduls 32 beispielsweise über ein GPS-Signal orten
kann.
[0031] Hierzu steht das mobile Endgerät 40 in einer
drahtlosen Signalverbindung 42 zum ersten Signalmodul
22 der Tasche 10 und in einer drahtlosen Signalverbin-
dung 44 zum zweiten Signalmodul 32 des Wertsachen-
behälters 30.
[0032] Über diese drahtlose Signalverbindung 42 bzw.
44 kann auch eine Programmierung der Zentraleinheit
29 des ersten Signalmoduls 22 und/oder der Zentralein-
heit 39 des zweiten Signalmoduls 32 erfolgen. Bei dieser
Programmierung kann beispielsweise die Aktivierung
oder Deaktivierung der Alarmvorrichtungen 26 bzw. 36,
die Eingabe des Wertes der zulässigen Distanz D, die
Einstellung der Intensität der Alarmvorrichtungen 26
bzw. 28, die Änderung der Codierung der Aktivierungs-
vorrichtungen 25 bzw. 35 und die Einbindung zusätzli-
cher Signalmodule, beispielsweise bei einem Wechsel
der Tasche 10 oder einer Verwendung eines anderen
Wertsachenbehälters 30 erfolgen.
[0033] Diese Programmierung erfolgt jedoch bevor-
zugt über eine Nahfunkverbindung (NFC) zwischen dem
mobilen Endgerät 40 und den Signalmodulen 22 bzw.
32, um zu verhindern, dass die zwischen dem mobilen
Endgerät 40 und den Signalmodulen 22 bzw. 32 über-
tragenen Daten durch Unbefugte abgefangen werden.
[0034] In einer besonders bevorzugten, auch unab-
hängig von den übrigen Merkmalen realisierbaren Aus-
gestaltung der Erfindung sind auch die Schließvorrich-
tung 18 an der Tasche 10 und die Schließvorrichtung 34
am Wertsachenbehälter 30 mit einer Eingabevorrichtung
für ein biometrisches Signal, beispielsweise mit einem
Fingerabdrucksensor, ausgestattet. Dabei erfolgt die
Verriegelung der Schließvorrichtungen 18 bzw. 34 vor-
zugsweise immer selbsttätig beim Schließen der Tasche
10 oder des Wertsachenbehälters 30. Zumindest bei ei-
nem Entfernen des Wertsachenbehälters 30 in einen die
Distanz D überschreitenden Abstand von der Tasche 10
wird dessen Schließvorrichtung 34 automatisch aktiviert.
Dadurch wird gewährleistet, dass ein Dieb, der den Wert-
sachenbehälter 30 aus der Tasche 10 entwendet hat,
diesen nicht einfach zur Entnahme der Wertsachen öff-
nen und anschließend den Wertsachenbehälter 30 weg-
werfen kann, sondern diesen aufgrund des von der
Alarmvorrichtung 36 permanent ausgesendeten lauten
Signaltons eher ungeöffnet wegwerfen wird. Die Tasche
10 und/oder der Wertsachenbehälter 30 sind hierzu auch
insbesondere aus einem Material hergestellt oder mit ei-
nem solchen Material verstärkt, das ein Aufschneiden
der Tasche 10 und/oder des Wertsachenbehälters 30
verhindert. Hierzu ist beispielsweise ein in die Wandun-
gen eingebettetes Gewebe aus Draht oder hochfesten
Kunststofffasern geeignet.
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[0035] Die Eingabevorrichtung für das biometrische
Signal kann bevorzugt unmittelbar in den Entriegelungs-
knopf der Schließvorrichtungen 18 bzw. 34 integriert
sein.
[0036] Die Aktivierung oder Deaktivierung der Alarm-
vorrichtungen 26 bzw. 36 kann ebenfalls über einen im
Entriegelungsknopf integrierten Fingerabdrucksensor
erfolgen. Ein derartiger Sensor kann alternativ auch be-
vorzugt unsichtbar in ein anderes Bauteil, beispielsweise
in eine der Befestigungen 14 integriert sein.
[0037] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Signal-
modul 22 der Tasche 10 und das Signalmodul 32 des
Wertsachenbehälters 30 in einem Lernmodus die Codie-
rung des jeweils anderen Signalmoduls 32 bzw. 22 vor-
zugsweise über eine NFC- oder Bluetooth®-Verbindung
erkennen und abspeichern. Dadurch wird ein Austausch
der Signalmodule 22, 32 oder deren flexible Verwendung
in Verbindung mit verschiedenen Taschen 10 oder Wert-
sachenbehältern 30 erleichtert.

Bezugszeichenliste

[0038]

10 Tasche
12 Griff
14 Befestigung
16 Lasche
18 Schließvorrichtung
20 Signalverbindung (zwischen 22 und 32)
22 (erstes) Signalmodul (in 10)
25 Aktivierungsvorrichtung
25A Tastatur
25B Fingerabdrucksensor
26 Alarmvorrichtung
27 Sender
28 Empfänger
29 Zentraleinheit
30 Wertsachenbehälter
32 (zweites) Signalmodul (in 30)
34 Schließvorrichtung
35 Aktivierungsvorrichtung
35A Tastatur
35B Fingerabdrucksensor
36 Alarmvorrichtung
37 Sender
38 Empfänger
39 Zentraleinheit
40 Mobiles Endgerät
42 Signalverbindung (zwischen 40 und 22)
44 Signalverbindung (zwischen 40 und 32)
D Distanz (zwischen 10 und 30)

Patentansprüche

1. System umfassend eine Tasche (10) und einen aus
dieser entnehmbaren Wertsachenbehälter (30), wo-

bei die Tasche (10) mit einem ersten Signalmodul
(22) und der Wertsachenbehälter (30) mit einem
zweiten Signalmodul (32) versehen sind, die über
eine Signalverbindung (20) miteinander kommuni-
zieren und wobei wenigstens eines der Signalmo-
dule (22; 32) mit einer Alarmvorrichtung (26; 36) ver-
sehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Alarmvorrichtung (26; 36) mittels einer Aktivierungs-
vorrichtung (25, 25A, 25B; 35, 35A, 35B) aktivierbar
ist und die Aktivierungsvorrichtung (25; 35) eine Ein-
gabevorrichtung (25B; 35B) für ein biometrisches Si-
gnal aufweist.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Alarmvorrichtung (26; 36) in Abhän-
gigkeit vom Überschreiten einer vorgebbaren Dis-
tanz (D) zwischen der Tasche (10) und dem Wert-
sachenbehälter (30) auslösbar ist.

3. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die die Akti-
vierungsvorrichtung (25; 35) eine Tastatur (25A;
35A) zum Eingeben eines Codes aufweist.

4. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Signalm-
odule (22; 32) an der Tasche (10) und/oder am Wert-
sachen-Behälter (30) verdeckt angeordnet sind.

5. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Signalm-
odul (32) am Wertsachen-Behälter (30) einen Sen-
der (37) und das Signalmodul (22) an der Tasche
(10) einen Empfänger (28) aufweist.

6. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Signalm-
odul (32) am Wertsachenbehälter (30) einen Emp-
fänger (38) und das Signalmodul (22) an der Tasche
(10) einen Sender (27) aufweist.

7. System nach einem der Ansprüche 5 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sender (27; 37) zusätz-
lich mittels eines mobilen Endgeräts (40) ortbar sind.

8. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Alarmvor-
richtung (26; 36) einen akustischen Signalgeber
und/oder einen optischen Signalgeber umfasst.

9. System nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Signalm-
odul (22 der Tasche (10) und das Signalmodul (32)
des Wertsachenbehälters (30) in einem Lernmodus
die Codierung des jeweils anderen Signalmoduls
(32; 22) erkennen und abspeichern.

10. System insbesondere nach einem der vorhergehen-

7 8 
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den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Tasche (10) und/oder der Wertsachenbehälter
(30) mittels einer Schließvorrichtung (18; 34) ver-
schließbar sind, wobei die Schließvorrichtung (18;
34) mittels einer Eingabevorrichtung für ein biomet-
risches Signal betätigbar ist.

11. System nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass die Eingabevorrichtung für das biometri-
sche Signal unmittelbar in den Entriegelungsknopf
der Schließvorrichtungen (18 bzw. 34) integriert ist.

9 10 
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